
  

  

  

 

Mandanten-Information für Vereine 
 

Im Dezember 2016 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

dank einer Vereinfachung bei den Zuwendungs-
bestätigungen können Sie ab 2017 Ihren Verwal-
tungsaufwand und Kosten reduzieren. Wir fassen 
Neuregelungen zu elektronischen Spendenquit-
tungen für Sie zusammen. Außerdem gehen wir 
erneut der Frage nach, warum Ausgaben für die 
Veranstaltung von Golfturnieren nicht als Be-
triebsausgaben abziehbar sind. Im Steuertipp 
zeigen wir, welche Fallstricke bei Grundstücks-
schenkungen unter einer Auflage lauern.  

Zuwendungsbestätigungen  

Elektronische Spendenquittung bringt 
Nachweisvereinfachungen 

Das Gesetz zur Modernisierung des Besteue-
rungsverfahrens (vgl. Ausgabe 07/16) ist mitt-
lerweile verabschiedet und tritt weitgehend zum 
01.01.2017 in Kraft. Es enthält auch eine Verein-
fachung, die Spendenquittungen betrifft:  

 Vollmacht: Gemeinnützige Organisationen 
können Zuwendungsbestätigungen (Spenden-
quittungen) elektronisch übermitteln. Voraus-
setzung ist, dass der Spender oder das Mit-
glied den Verein bevollmächtigt, die Zuwen-
dungsbestätigung seinem zuständigen Finanz-
amt zuzuleiten. Der Verein hat dann den amt-
lich vorgeschriebenen Datensatz durch Daten-
fernübertragung zu übermitteln. Dazu muss 
der Zuwendende dem Verein seine Identifika-
tionsnummer mitteilen. Die Vollmacht kann 
das Mitglied oder der Spender nur mit Wir-

kung für die Zukunft widerrufen. Der Verein 
muss dem Zuwendenden die übermittelten 
Daten auf Wunsch elektronisch oder als Aus-
druck zur Verfügung stellen. In beiden Fällen 
hat er darauf hinzuweisen, dass er der Finanz-
behörde die Daten übermittelt hat. Mit dieser 
Übermittlungsform entfällt die Verpflichtung 
des Spenders oder des Mitglieds, seine Zu-
wendungsbestätigung aufzubewahren. 

 Frist: Der Verein hat die Daten nach Ablauf 
des Besteuerungszeitraums bis zum letzten 
Tag im Februar des Folgejahres nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-
fernübertragung über die amtlich bestimmte 
Schnittstelle zu übermitteln. 

Beispiel: Die Spendendaten aus dem Jahr 
2017 müssen Sie dem Finanzamt bis zum 
28.02.2018 übermittelt haben. 
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 Aufbewahrungspflicht: Der Verein hat die 

übermittelten Daten aufzuzeichnen. Diese 
Aufzeichnungen sowie die der Mitteilung zu-
grundeliegenden Unterlagen muss er bis zum 
Ablauf des siebten auf den Besteuerungszeit-
raum oder Besteuerungszeitpunkt folgenden 
Kalenderjahres aufbewahren. 

Beispiel: Spendendaten von 2017 müssen Sie 
bis zum 31.12.2024 aufbewahren. 

 Fehler: Möglicherweise stellt der Verein fest, 
dass die übermittelten Daten unzutreffend wa-
ren. Solche Fehler sind bis zum Ablauf des 
siebten auf den Besteuerungszeitraum folgen-
den Jahres unverzüglich durch Übermittlung 
eines weiteren Datensatzes zu korrigieren o-
der zu stornieren. 

Hinweis: Das Gesetz sieht vor, dass das Fi-
nanzamt überprüfen kann, ob die Übermitt-
lung korrekt war. 

Wenn Sie Fragen zu diesem neuen Verfahren 
haben, unterstützen wir Sie gern! 

Rechtsstreit  

Wann kann ein gemeinnütziger Verein 
auf Prozesskostenhilfe hoffen? 

Vereine können in einen Rechtsstreit verwickelt 
werden - als Kläger oder als Beklagter. Je nach 
Höhe des Streitwerts, also des Werts des Streit-
gegenstands, können schnell hohe Kosten ent-
stehen, die der Verein nicht ohne weiteres auf-
bringen kann. Wer in solchen Fällen unter wel-
chen Umständen auf staatliche Hilfe hoffen kann, 
ergibt sich aus einer Entscheidung des Oberlan-
desgerichts Frankfurt/Main (OLG). 

Ein gemeinnütziger Karnevalsverein hatte An-
sprüche aus einem Kaufvertrag geltend gemacht. 
Da er die Mittel für den Prozess nicht aufbringen 
konnte, stellte er einen Antrag auf Prozesskos-
tenhilfe. Mit der Bewilligung von Prozesskos-
tenhilfe werden die Gerichts- und die Anwalts-
kosten durch die Staatskasse getragen. Das ist 
aber nur möglich, wenn der Antragsteller die 
Kosten selbst nicht aufbringen kann und die 
Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Er-
folg hat. 

Hinsichtlich der Frage der wirtschaftlichen 
Hilfsbedürftigkeit ist bei einem Verein zunächst 
auf seine eigenen wirtschaftlichen Verhältnisse 
abzustellen. Dazu muss der Verein seine Vermö-
gensverhältnisse offenlegen. Wenn der Verein 
erkennt, dass ein Rechtsstreit droht, muss er ver-
suchen, entsprechende Rücklagen zu bilden oder 
seine Vermögenssituation zu verbessern. Das 
kann auch durch die Erhebung einer Umlage oder 

die Anhebung des Mitgliedsbeitrags geschehen. 
Der Verein muss auch darlegen, warum er keinen 
Kredit aufnehmen konnte.  

Waren diese Maßnahmen nicht durchführbar, 
wird geprüft, ob die am Gegenstand des Rechts-
streits wirtschaftlich Beteiligten nicht in der 
Lage sind, die erforderlichen Kosten aufzubrin-
gen. Als wirtschaftlich Beteiligte sind diejenigen 
zu verstehen, die ein eigenes Interesse am Streit-
gegenstand haben und als sachlich Betroffene 
durch den Verein repräsentiert werden. Daher 
sind die Vereinsmitglieder als „wirtschaftlich Be-
teiligte“ anzusehen. Da der Verein im Streitfall 
weder nachgewiesen hatte, dass er selbst die Mit-
tel nicht aufbringen konnte noch dass auch die 
Vereinsmitglieder dazu nicht in der Lage waren, 
wurde ihm die Prozesskostenhilfe versagt. 

Künstler  

Abgaben an die Künstlersozialkasse 
sinken ab 2017 

Vielen Vereinsvorständen ist nicht bewusst, dass 
auch Vereine unter bestimmten Voraussetzungen 
Abgaben an die Künstlersozialkasse abführen 
müssen. Diese Abgabepflicht besteht unabhängig 
von der Rechtsform des Auftraggebers und unab-
hängig davon, ob der Verein gemeinnützig ist  
oder nicht. 

Der Begriff des Künstlers ist sehr weit gefasst. 
So wird die Abgabe fällig, wenn der Verein selb-
ständige Grafiker für Festschriften oder Broschü-
ren, Texter oder Webdesigner für die Homepage 
oder Musiker für ein Vereinsfest beauftragt. Die 
Abgabe ist eine Art „Arbeitgeberanteil“ zur 
Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung der 
beauftragten Künstler. Mit der Künstlersozialab-
gabe werden 30 % dieser Beiträge abgedeckt. 
Der Beitrag wird ab dem 01.01.2017 von 5,2 % 
auf 4,8 % sinken. 

Hinweis: Die Künstlersozialabgabe wird bei 
der Beauftragung eines Einzelunternehmens, 
einer GbR, einer OHG oder einer Partner-
schaftsgesellschaft fällig. Beauftragt der Ver-
ein zum Beispiel eine GmbH, eine GmbH & 
Co. KG oder eine Limited mit künstlerischen 
Arbeiten, fällt die Abgabe nicht an. 

Bundesfreiwilligendienst  

Ist ein Taschengeld auf Sozial-
leistungen anzurechnen? 

Ehrenamtliches Engagement in Vereinen besteht 
auch in Form des Bundesfreiwilligendienstes. 
Nach seiner Zweckrichtung ist dieser Dienst ein 
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Ehrenamt: Menschen engagieren sich hierbei 
insbesondere im sozialen, ökologischen und kul-
turellen Bereich sowie im Bereich des Sports, der 
Integration und des Zivil- und Katastrophen-
schutzes. Häufig erhalten die Freiwilligen ein Ta-
schengeld. Da viele von ihnen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts Sozialleistungen beziehen, 
stellt sich die Frage, ob dieses Taschengeld anzu-
rechnen ist und die Sozialleistungen mindert. 

Über einen solchen Fall hatte das Sozialgericht 
Osnabrück (SG) zu entscheiden. Der Kläger be-
zog Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts. Außerdem erzielte er Einnahmen aus einer 
abhängigen Beschäftigung in einem Gastrono-
miebetrieb und erhielt eine Aufwandsentschädi-
gung für seinen Freiwilligendienst.  

Hinweis: Bei Leistungsberechtigten, die einer 
Beschäftigung nachgehen, werden im Rahmen 
der Anrechnung des Erwerbseinkommens auf 
die Sozialleistungen bestimmte Freibeträge 
berücksichtigt.  

Im Streitfall wurden die Einnahmen des Klägers 
einheitlich als Erwerbseinkommen berücksich-
tigt, so dass von seinem Einkommen insgesamt 
nur ein Freibetrag abgesetzt wurde. Die Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts fielen 
daher geringer aus. Die dagegen gerichtete Klage 
hatte Erfolg. Das SG hat entschieden, dass je-
weils gesonderte Freibeträge zu berücksichtigen 
sind, wenn Einkünfte aus Erwerbstätigkeit und 
Bundesfreiwilligendienst zusammentreffen.  

Hinweis: Gerade ehrenamtlich Engagierte, 
die Sozialleistungen beziehen, stehen immer 
wieder vor dem Problem, dass ihre Leistungen 
gekürzt werden, wenn sie Aufwandsentschä-
digungen erhalten. Der Sozialträger liegt hier 
aber manchmal falsch, so dass sich Ihre Helfer 
beraten lassen sollten. 

Azubis  

Wann ist eine Ausbildungsvergütung 
angemessen? 

Viele Jugendliche haben aufgrund schulischer 
oder familiärer Schwierigkeiten oder aufgrund 
von Sprachbarrieren Probleme bei der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz. Hier setzen ge-
meinnützige Ausbildungsträger an, die allerdings 
nicht immer die tariflichen Ausbildungsvergü-
tungen zahlen können. Das Landesarbeitsgericht 
Thüringen (LAG) hat geklärt, welche Ausbil-
dungsvergütung angemessen ist.  

In dem Verfahren hatte ein Auszubildender ge-
gen einen gemeinnützigen Verein geklagt, mit 
dem er einen Ausbildungsvertrag geschlossen 

hatte. Die Mitglieder des Vereins waren haupt-
sächlich Betriebe der Metall- und Elektroindust-
rie, die zusätzliche Ausbildungsplätze anboten. 
Der Auszubildende machte in Höhe der Differenz 
zwischen der ihm gezahlten und der seiner An-
sicht nach angemessenen Vergütung einen Zah-
lungsanspruch gegen den Verein geltend.  

Die Klage des Auszubildenden hatte Erfolg. Eine 
Ausbildungsvergütung gilt grundsätzlich als an-
gemessen, wenn sie mindestens 80 % der bran-
chenüblichen tariflichen Ausbildungsvergütung 
beträgt. Die Vergütung lag im Streitfall deutlich 
unter 70 % der tariflichen Ausbildungsvergütung 
und war damit laut LAG unangemessen. Daher 
musste der Verein dem Auszubildenden über 
11.000 € nachzahlen.  

Hinweis: Im Einzelfall kann eine Unterschrei-
tung der 80-%-Grenze gerechtfertigt sein. 
Hierzu hätte der Verein aber nachweisen müs-
sen, dass der Auszubildende besondere Pro-
bleme bei der Ausbildungssuche hatte oder 
während der Ausbildung auf besondere Unter-
stützung und Förderung angewiesen war. Bei-
des war nicht der Fall. Der Ausbildungsträger 
hatte zum einen nicht nur Jugendliche mit 
Vermittlungs- oder Ausbildungsschwierigkei-
ten eingestellt. Zum anderen hatte er die Ju-
gendlichen ohne jede Prüfung oder Begrün-
dung wie Azubis mit Ausbildungsschwierig-
keiten behandelt.  

Sponsoring  

Aufwendungen für Golfturniere  
unterliegen einem Abzugsverbot 

Wenn sich Vereine bei der Durchführung von 
Veranstaltungen von Sponsoren unterstützen 
lassen, stellen deren Zahlungen üblicherweise 
Betriebsausgaben dar. Grundsätzlich sind durch 
den Betrieb veranlasste Kosten abziehbar. Eine 
Ausnahme davon macht das Gesetz jedoch für 
Kosten, die mit der gesellschaftlichen Stellung 
des Unternehmers oder seiner Geschäftspartner 
zusammenhängen (Repräsentationsaufwendun-
gen). Ausdrücklich fallen darunter Aufwendun-
gen für Jagd oder Fischerei, für Segel- oder Mo-
torjachten und für ähnliche Zwecke sowie für 
damit zusammenhängende Bewirtungen, die 
nicht gewinnmindernd verbucht werden dürfen.  

Fraglich war, ob bei Automobilvertragshänd-
lern die Aufwendungen für die Veranstaltung 
von Golfturnieren den nichtabzugsfähigen Be-
triebsausgaben zuzuordnen sind oder ob bei die-
sen Ausgaben der Sponsoringgedanke im Vor-
dergrund steht. In dem zu beurteilenden Sachver-
halt wurde eine Golfturnierserie im Amateur-
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bereich durchgeführt. Die Automobilvertrags-
händler traten bei den Turnieren als Veranstalter 
auf. Sie übernahmen die Kosten für die Platzbu-
chung, Platzgebühr, Bewirtung sowie für kleinere 
Sachgeschenke. Zudem waren die Vertragshänd-
ler verantwortlich für die Auswahl und Einla-
dung der Teilnehmer. 

Dazu vertreten die obersten Finanzbehörden des 
Bundes und der Länder die Auffassung, dass bei 
Aufwendungen der Automobilvertragshändler für 
die Veranstaltung von Golfturnieren das Ab-
zugsverbot zu berücksichtigen ist. Sie beziehen 
sich auf ein Urteil des Bundesfinanzhofs, der ei-
nen Betriebsausgabenabzug der Ausgaben einer 
Versicherungsagentur für die Ausrichtung von 
Golfturnieren abgelehnt hat (vgl. Ausgabe 
06/16). Das Abzugsverbot gilt nach Ansicht der 
Richter selbst dann, wenn das Turnier in Verbin-
dung mit einer Wohltätigkeitsveranstaltung 
durchgeführt wird und die Veranstaltung neben 
Werbezwecken auch oder sogar überwiegend ei-
nem Wohltätigkeitszweck dient.  

Hinweis: Die Gestaltung von Sponsoringver-
trägen wird immer vielschichtiger. Lassen Sie 
sich von uns beraten, um spätere unangeneh-
me Überraschungen - auch für Ihre Sponsoren 
- zu vermeiden. 

Ärzte ohne Grenzen e.V.  

Ausgleichsabgabe ist nicht bei  
Hilfseinsätzen im Ausland zu zahlen 

Vereine, die mindestens 20 Arbeitnehmer be-
schäftigen, sind - wie andere Arbeitgeber auch - 
gesetzlich verpflichtet, wenigstens 5 % der Ar-
beitsplätze mit schwerbehinderten Menschen 
zu besetzen. Kommen sie dieser Verpflichtung 
nicht nach, müssen sie eine Ausgleichsabgabe 
zahlen. Ob das auch für Hilfsorganisationen gilt, 
die Helfer im Ausland einsetzen, hat das Bundes-
verwaltungsgericht (BVerwG) geklärt. 

Im Urteilsfall ging es um einen gemeinnützigen 
Verein, der sich im Ausland engagierte. Zur Er-
reichung seines Zwecks rekrutierte er Personal 
zur Übernahme medizinischer und anderer Auf-
gaben und bereitete es auf seine Auslandseinsät-
ze vor. Die Mitarbeiter waren angestellt und er-
hielten eine Aufwandsentschädigung. Die Kos-
ten für Reisen, Unterkunft und Verpflegung vor 
Ort wurden übernommen.  

Nachdem der Verein seine Arbeitsplätze gemel-
det und die daraus errechnete Ausgleichsabgabe 
an das Integrationsamt entrichtet hatte, begehrte 
er eine Überprüfung und eine Erstattung. Die Ar-
beitsplätze befänden sich im Ausland und damit 

außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes. 
Die Arbeit der dort beschäftigten Personen sei 
vorwiegend von religiösen oder karitativen Mo-
tiven bestimmt. Daher dürften diese Arbeitsplät-
ze nicht eingerechnet werden. Anders als das 
Oberverwaltungsgericht ist das BVerwG dieser 
Argumentation gefolgt.  

Hinweis: Das BVerwG konnte allerdings an-
hand der bisher festgestellten Tatsachen nicht 
abschließend entscheiden. Es hat die Sache 
zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zurück-
verwiesen. Wir werden Sie über den weiteren 
Verlauf informieren. 

Steuertipp  

Wenn der Verein ein Grundstück unter  
einer Auflage geschenkt bekommt 

Bei Grundstücksschenkungen unter einer Auflage 
müssen die Beteiligten sowohl grunderwerbsteu-
erliche als auch schenkungsteuerliche Auswir-
kungen einkalkulieren. Die Schenkung wird mit 
dem Wert der Auflage zur Grunderwerbsteuer 
herangezogen, sofern die Auflage bei der 
Schenkungsteuer abziehbar ist. Kann die Auf-
lage nicht schenkungsteuermindernd abgezogen 
werden, weil die Grundstücksübertragung an sich 
schenkungsteuerfrei war, unterliegt sie nach ei-
nem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) dennoch 
der Grunderwerbsteuer. 

Im Urteilsfall hatte eine 90-Jährige im Wege der 
Schenkung einen Miteigentumsanteil an ihrer 
Immobilie auf einen gemeinnützigen Verein 
übertragen und sich ein Nutzungsrecht an der 
Wohnung im Obergeschoss vorbehalten. Nach-
dem das Finanzamt Grunderwerbsteuer auf den 
Kapitalwert des Wohnungsrechts berechnet hatte, 
machte der Verein geltend, dass er die Auflage 
bei der Schenkungsteuer gar nicht hatte abziehen 
können, weil die Grundstücksschenkung selbst 
schenkungsteuerfrei gewesen war.  

Nach Ansicht des BFH kommt es hierauf jedoch 
nicht an. Entscheidend ist nach dem Gesetzes-
wortlaut allein, dass die Auflage abziehbar ist, 
nicht dass sie tatsächlich abgezogen wurde. 
Grunderwerbsteuerlich spielt es keine Rolle, ob 
die Schenkungsteuer tatsächlich entstanden ist 
und mit welchem Wert eine Auflage dabei min-
dernd berücksichtigt worden ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung!  


